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Rahmenbedingungen für die Erhebung von Studienbeiträgen

Hochschulen müssen selbst bestimmen können ob und in welcher
Höhe sie Studienbeiträge erheben.

Langfristig suchen Studierende nicht die Hochschulen mit den
niedrigsten Gebühren, sondern mit den besten Berufsaussichten.

Studienbeiträge müssen auf dem Prinzip von Leistung und
Gegenleistung basieren.

Qualitätsmanagement gewährleistet Nachhaltigkeit und Effektivität.

Für die Sozialverträglichkeit der Kosten von Bildung ist der Staat
verantwortlich und nicht die Bildungseinrichtungen.
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